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Siegburg,  4. Dezember 2006 – Durch die Veröffentlichung des entsprechenden 
Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) im Bundesanzeiger 
sind jetzt die rechtlichen Grundlagen für die ambulante Behandlung im Kranken-
haus von Patienten mit Marfansyndrom und Mukoviszidose geschaffen worden. 
Darauf hat der G-BA heute in Siegburg hingewiesen. „Im Interesse der betroffe-
nen Patienten sollten Leistungserbringer und Krankenkassen nun auch die ent-
sprechenden Verträge schließen“, sagte der unparteiische Vorsitzende des G-BA, 
Dr. Rainer Hess. Die Möglichkeiten einer interdisziplinären Behandlung dieser 
seltenen aber schwerwiegenden Erkrankungen sollten nun auch im Krankenhaus 
genutzt werden. 
 
Seinem gesetzlichen Auftrag entsprechend (§ 116b SGB V) hat der G-BA die Öff-
nung der Krankenhäuser für die Behandlung spezieller ambulanter Erkrankungen 
in einer entsprechenden Richtlinie im Oktober 2005 geregelt. Gegenstand der 
Richtlinie sind die Weiterentwicklung, Konkretisierung und Überprüfung des Kata-
loges der seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheits-
verläufen sowie hochspezialisierter Leistungen, die ambulant im Krankenhaus 
erbracht werden können. Im August 2006 wurden die Diagnostik und Versorgung 
von Patienten zum Katalog hinzugefügt, die am Marfansyndrom oder der Muko-
viszidose leiden. Der Beschluss ist am 14. November 2006 in Kraft getreten.  
 
Bei dem Marfansyndrom handelt es sich um eine vererbte Erkrankung des Binde-
gewebes, die Mukoviszidose ist die häufigste vererbte Stoffwechselerkrankung. 
 
 
Hintergrund „Der Gemeinsame Bundesausschuss“ 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Kran-
kenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungska-
talog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen Versi-
cherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von 
der GKV erstattet werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte 
Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 
 
Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutsch-
land gibt das Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb 
dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis 
zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter un-
tergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 
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Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeuti-
schen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer 
Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere 
wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de. 
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